
denn ihr liegen wie allen anderen 
strafprozessualen Bestimmungen be
deutsame prozeßökonomische Aspekte 
zugrunde, die die Voraussetzungen 
für eine rationelle Durchführung der 
Verfahren enthalten. Zugleich darf 
aber nicht übersehen werden, daß 
die gesetzliche Bestimmung über die 
Zuständigkeit — auch die örtliche — 
in engem Zusammenhang mit Art. 101 
der Verfassung steht, nach dem nie
mand seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden darf. So betrachtet, 
ist die Zuständigkeitsregelung eine 
gesetzlich festgelegte Ordnung für 
die rechtmäßige Verhandlung und 
Entscheidung von Strafsachen durch 
die Gerichte. Dieser Gesichtspunkt 
verdient die gleiche Beachtung wie 
die Forderung nach sachkundiger, 
wirksamer und rationeller Gestal
tung des Strafverfahrens.
Die StPO enthält drei hauptsächliche 
örtliche Zuständigkeiten: die des
Tatortes (§ 169), die des Wohnsitzes 
(§ 170 Abs. 1) und die des Unterbrin
gungsortes (§ 170 Abs. 3). Daneben 
gibt es noch die subsidiäre örtliche 
Zuständigkeitsregelung des § 170 
Abs. 2 StPO.
Nach §§ 169, 170 StPO können in 
einer Strafsache mehrere Gerichte 
nebeneinander örtlich zuständig sein. 
Soweit es die drei hauptsächlichen 
örtlichen Zuständigkeitsregelungen 
betrifft, obliegt dem Staatsanwalt die 
Wahl, bei welchem örtlich zuständi
gen Gericht er Anklage erhebt. Diese 
Zuständigkeitswahl kann das ange
rufene Gericht nicht korrigieren. Es 
widerspricht der Forderung nach ra
tioneller Gestaltung des Strafverfah
rens, wenn die Strafsache zwischen 
mehreren örtlich zuständigen Ge
richten hin- und hergeschoben wer
den kann.
Insoweit ist der Rechtssatz der Ent
scheidung des Stadtgerichts von 
Groß-Berlin vom 23. September 1969 
- 102 c BSR 50/69 - (NJ 1970 S. 249) 
zu §§174 Abs. 1, 190 Abs. 1 Ziff. 1 
StPO zu verallgemeinern, in dem es 
heißt: „Sind bei einer zusammenhän
genden Strafsache verschiedene Ge
richte örtlich zuständig, so obliegt 
dem Staatsanwalt die Auswahl, vor 
welchem Gericht Anklage erhoben 
wird. Das Gericht kann die Sache 
nicht mit der Begründung, die An
klageerhebung bei einem anderen 
der zuständigen Gerichte sei sach
dienlicher, an den Staatsanwalt zu
rückgeben.“
Anders liegt die Sadie in dem von 
Müller geschilderten Beispiel, in dem 
das angerufene Gericht der Auffas
sung war, es sei örtlich unzuständig. 
Das Gericht hat nach Eingang der 
Anklageschrift die Pflicht, auch zu 
prüfen, ob es für die Sache zuständig 
ist (§187 Abs. 2 Ziff. 1 StPO). Ver
neint es seine Zuständigkeit, dann 
hat es die Sache gemäß § 190 Abs. 1 
Ziff. 1 StPO an den Staatsanwalt zu
rückzugeben. Eine Ablehnung der 
Eröffnung des Hauptverfahrens we
gen der sachlichen oder örtlichen Un
zuständigkeit — wie in dem von Mül
ler geschilderten Beispiel — ist unzu
lässig. Eine solche Verfahrensweise 
würde der Schutzfunktion des Straf

verfahrens widersprechen, da nach 
rechtskräftiger Ablehnung der Er
öffnung des Hauptverfahrens die 
Anklage nur auf Grund neuer Tat
sachen oder Beweismittel wieder er
hoben werden kann (§ 192 Abs. 4 
StPO).
Die von Müller aufgeworfene Frage 
betrifft die örtliche Zuständigkeit des 
Wohnsitzes. In dem geschilderten 
Beispiel ist nach Auffassung des Be
zirksgerichts der Wohnsitz abhängig 
von der polizeilichen Anmeldung 
entsprechend der Meldeordnung vom 
15. Juli 1965. Müller meint dagegen, 
daß die Begründung eines Wohn
sitzes in der Regel von der Zuwei
sung einer Wohnung nach der 
WohnraumlenkungsVO bzw. bei 
nicht erfaßtem Wohnraum vom Be
sitz des Wohnraums abhänge.
Mit solchen Anforderungen an die 
Begründung bzw. Aufhebung eines 
Wohnsitzes wird die Sache problema
tischer gemacht, als sie in Wirklich
keit ist. Die Antwort auf die Frage, 
was unter Wohnsitz zu verstehen ist, 
ergibt sich aus § 7 BGB. Danach ist 
der Wohnsitz der Ort, an dem sich 
ein Bürger ständig niederläßt. Der 
Wohnsitz wird mit dieser Niederlas
sung begründet; er wird aufgehoben, 
wenn die Niederlassung mit dem 
Willen aufgehoben wird, sie aufzu
geben. Das BGB bindet die Begrün
dung bzw. Aufhebung des Wohnsit
zes an keinerlei weitere Vorausset
zungen, insbesondere nicht an eine 
polizeiliche Meldung oder an die Zu
weisung bzw. den Besitz einer eige
nen Wohnung, wenngleich dies in 
aller Regel dafür spricht, daß an 
diesem Ort der Wohnsitz ist.
Diese Regelung des BGB vereinfacht 
die Sache. Selbst wenn der Ange
klagte — wie im geschilderten Bei-

Im Zusammenhang mit dem vom Be
zirksgericht Potsdam in seinem Ur
teil vom 18. April 1973 - 040024009672 
(NJ 1974 S. 31) entschiedenen Fall der 
elterlichen Aufsichtspflicht über Kin
der bei der Teilnahme am Straßen
verkehr ist verschiedentlich die Frage 
gestellt worden, wem die Aufsichts
pflicht während des Schulwegs der 
Kinder obliegt.
Die 1. DB zur VO über die Pflichten 
und Rechte der Lehrkräfte und Er
zieher — Fürsorge- und Aufsichts
ordnung — vom 5. Januar 1966 (GBl. 
II S. 19) enthält hierzu klare Rege
lungen. Sie legt fest, daß die Schu
len gegenüber den Schülern für die 
Dauer des Aufenthalts auf dem 
Schulgrundstück und am Ort einer 
Schulveranstaltung die Fürsorge- 
und Aufsichtspflicht haben, ein
schließlich der von den Schülern zu
rückzulegenden Unterrichtswege. Da
bei gelten als Unterrichtswege nach 
§ 3 Abs. 1 Buchst, c der Fürsorge- 
und Aufsichtsordnung die Wege zwi
schen dem Grundstück der Einrich
tung und anderen Orten von Schul
veranstaltungen (z. B. Schulgebäude —

spiel — an dem Ort D. im Kreis B. 
polizeilich nicht gemeldet ist, aber 
wieder nach dort zu seiner Ehefrau 
gezogen ist — von der er zeitweilig 
getrennt gelebt hat —, ist D. sein 
Wohnsitz. Das schließt nicht aus, daß 
er auch am Ort seiner polizeilichen 
Anmeldung in E. — wo die Tat be
gangen wurde — noch einen zweiten 
Wohnsitz hat, denn der Wohnsitz 
kann gleichzeitig an mehreren Orten 
bestehen (§ 7 Abs. 2 BGB).
Unter welchen Bedingungen ein Bür
ger bei vorübergehendem Wohnungs
wechsel Inhaber einer Haupt- oder 
Nebenwohnung ist oder ob es sich 
um einen besuchsweisen Aufenthalt 
handelt und welche Meldepflichten 
sich für ihn ergeben, geht aus der 
Meldeordnung hervor. Soweit bei der 
Begründung eines weiteren Wohn
sitzes oder Aufenthaltsortes die Mel
debestimmungen verletzt werden, er
geben sich die in der Meldeordnung 
angedrohten Sanktionen (§ 28 Melde
ordnung i. d. F. der AnpassungsVO 
vom 13. Juni 1968 [GBl. II S. 363]). 
Auf die Begründung eines Wohn
sitzes und die sich daraus ergebende 
örtliche Zuständigkeit hat dies jedoch 
keinen Einfluß.
Unter diesem Gesichtspunkt waren 
in dem geschilderten Beispiel sowohl 
das Kreisgericht B. als auch das 
Kreisgericht E. als Gericht des Wohn
sitzes und schließlich auch das Kreis
gericht M. als Gericht des Unterbrin
gungsortes örtlich zuständig. Dem 
Staatsanwalt oblag daher die Wahl, 
vor welchem örtlich zuständigen Ge
richt er Anklage erhebt.
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Sportplatz — Betriebsbesichtigung). 
Den Unterrichts wegen werden Wege 
während der Unterrichtszeit oder 
innerhalb der Ganztagserziehung 
gleichgestellt.
Die zurückzulegende Entfernung, die 
Tageszeit oder die zu benutzenden 
öffentlichen oder privaten Verkehrs
mittel sind dabei ohne Einfluß auf 
die Charakterisierung eines Weges als 
Unterrichtsweg und die damit ver
bundene Fürsorge und Aufsicht durch 
die Schule. Um Unterrichtswege 
handelt es sich in der Regel auch 
dann, wenn Kinder oder Kinder
gruppen bestimmte Strecken nur 
einmal oder in unregelmäßigen Ab
ständen zurücklegen, z. B. zum Thea
ter- oder Kinobesuch in einem 
anderen Ort, sofern es sich um obli
gatorische oder fakultative Schul
veranstaltungen handelt und der Weg 
nicht von der Wohnung aus angetre
ten wird.
Dagegen ist die Schule für die un
mittelbare Fürsorge und Aufsicht 
über die Kinder auf dem Schulweg 
nicht verantwortlich. Der Schulweg 
ist der Weg der Kinder und Jugend-

Fürsorge- und Aufsichtspflicht
über Kinder und Jugendliche während des Schulwegs
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